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Anfechtungsordnung im Konkurs  
Auszugsweise, über der vor Konkurseröffnung vorgenommenen Rechtshandlungen 

 
Anfechtungsrecht 

 
§ 27. Rechtshandlungen, die vor der Konkurseröffnung vorgenommen worden sind und das 

Vermögen des Gemeinschuldners betreffen, können nach den Bestimmungen dieses 
Abschnittes angefochten und den Konkursgläubigern gegenüber als unwirksam erklärt 
werden. 

 
Anfechtung 

a) wegen Benachteiligungsabsicht 
§ 28. Anfechtbar sind: 
1. Alle Rechtshandlungen, die der Gemeinschuldner in der dem anderen Teile bekannten 

Absicht, seine Gläubiger zu benachteiligen, in den letzten zehn Jahren vor der 
Konkurseröffnung vorgenommen hat; * 

2. alle Rechtshandlungen, durch welche die Gläubiger des Gemeinschuldners benachteiligt 
werden und die er in den letzten zwei Jahren vor der Konkurseröffnung vorgenommen 
hat, wenn dem anderen Teile die Benachteiligungsabsicht bekannt sein musste; 

3. alle Rechtshandlungen, durch welche die Gläubiger des Gemeinschuldners benachteiligt 
werden und die er in den letzten zwei Jahren vor der Konkurseröffnung gegenüber 
seinem Ehegatten - vor oder während der Ehe - oder gegenüber anderen nahen 
Angehörigen oder zugunsten der genannten Personen vorgenommen hat, es sei denn, 
dass dem anderen Teile zur Zeit der Vornahme der Rechtshandlung eine 
Benachteiligungsabsicht des Gemeinschuldners weder bekannt war noch bekannt sein 
musste; 

b) wegen Vermögensverschleuderung 
4. die im letzten Jahre vor der Konkurseröffnung vom Gemeinschuldner eingegangenen 

Kauf-, Tausch- und Lieferungsvertrage, sofern der andere Teil in dem Geschäfte eine 
die Gläubiger benachteiligende Vermögensverschleuderung erkannte oder erkennen 
musste. 

 
Anfechtung unentgeltlicher und ihnen gleichgestellter Verfügungen 

§ 29. Anfechtbar sind folgende, in den letzten zwei Jahren vor der Konkurseröffnung 
vorgenommene Rechtshandlungen: 

1. unentgeltliche Verfügungen des Gemeinschuldners, soweit es sich nicht um die 
Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung, um gebräuchliche Gelegenheitsgeschenke 
oder um Verfügungen in angemessener Höhe handelt, die zu gemeinnützigen Zwecken 
gemacht wurden oder durch die einer sittlichen Pflicht oder Rücksichten des Anstandes 
entsprochen worden ist; 

2. der Erwerb von Sachen des Gemeinschuldners zufolge obrigkeitlicher Verfügung, wenn 
das Entgelt aus den Mitteln des Gemeinschuldners geleistet worden ist. Sind diese 
Sachen von nahen Angehörigen des Gemeinschuldners erworben worden, so wird 
vermutet, dass das Entgelt aus den Mitteln des Gemein-schuldners geleistet worden ist; 

3. die Sicherstellung oder Rückstellung des Heiratsgutes, soweit der Gemeinschuldner 
dazu weder durch einen bei Eingehung der Ehe oder bei Bestellung des Heiratsgutes 
geschlossenen Vertrag noch im Falle der Beendigung der ehelichen Gemeinschaft 
durch das Gesetz verpflichtet war, ferner die Sicherstellung oder Ausfolgung der 
Widerlage oder des Witwengehaltes. 
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Anfechtung wegen Begünstigung 
§ 30. (1) Anfechtbar ist eine nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder nach dem Antrage 

auf Konkurseröffnung oder in den letzten sechzig Tagen vorher vorgenommene 
Sicherstellung oder Befriedigung eines Gläubigers: 

1. wenn der Gläubiger eine Sicherstellung oder Befriedigung erlangt hat, die er nicht oder 
nicht in der Art oder nicht in der Zeit zu beanspruchen hatte, es sei denn, dass er durch 
diese Rechtshandlung vor den anderen Gläubigern nicht begünstigt worden ist; 

2. wenn die Sicherstellung oder Befriedigung zugunsten naher Angehöriger vorgenommen 
worden ist, es sei denn, dass diese die Absicht des Gemeinschuldners, sie vor den 
anderen Gläubigern zu begünstigen, weder bekannt war noch bekannt sein musste; 

3. wenn sie zugunsten anderer als der unter Z. 2 genannten Personen vorgenommen 
worden ist und diesen die Absicht des Gemeinschuldners, sie vor den anderen 
Gläubigern zu begünstigen, bekannt war oder bekannt sein musste. 
(2) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn die Begünstigung früher als ein Jahr vor 
der Konkurseröffnung stattgefunden hat. 

 
Anfechtung wegen Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit 

§ 31. (1) Anfechtbar sind folgende, nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder nach dem 
Antrage auf Konkurseröffnung vorgenommene Rechtshandlungen: 

1. Rechtshandlungen, durch die ein naher Angehöriger des Gemeinschuldners für seine 
Konkursforderung Sicherstellung oder Befriedigung erlangt, und alle vom 
Gemeinschuldner mit diesen Personen eingegangenen, für die Gläubiger nachteiligen 
Rechtsgeschäfte, es sei denn, dass dem nahen Angehörigen die Zahlungsunfähigkeit 
oder der Eröffnungsantrag weder bekannt war noch bekannt sein musste; 

2. Rechtshandlungen, durch die ein anderer Konkursgläubiger Sicherstellung oder 
Befriedigung erlangt, und alle vom Gemeinschuldner mit anderen Personen 
eingegangenen, für die Gläubiger nachteiligen Rechtsgeschäfte, wenn dem anderen Teil 
die Zahlungsunfähigkeit oder der Eröffnungsantrag bekannt war oder bekannt sein 
musste. 

(2) War zur Zeit der Vornahme der nach Absatz 1 anfechtbaren Rechtshandlung oder des 
Geschäftes ein öffentlich bekannt gemachtes Ausgleichsverfahren über das Vermögen 
des Gemeinschuldners anhängig, so kann sich der andere Teil auf die Unkenntnis der 
Zahlungsunfähigkeit nicht berufen. 

(3) Rechtshandlungen des Gemeinschuldners oder des für ihn handelnden 
Ausgleichsverwalters während eines Ausgleichsverfahrens, die nach den Bestimmungen 
der Ausgleichsordnung zur Fortführung des Geschäftes gestattet sind, können nicht 
nach Absatz 1 angefochten werden. 

(4) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn die anfechtbaren Rechtshandlungen früher 
als sechs Monate vor der Konkurseröffnung vorgenommen worden sind.  

 
§ 32. (1) Als nahe Angehörige sind der Ehegatte und Personen anzusehen, die mit dem 

Gemeinschuldner oder dessen Ehegatten in gerader Linie oder bis zum vierten Grad der 
Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind, ferner Wahl- und Pflegekinder sowie 
Personen, die mit dem Gemeinschuldner in außerehelicher Gemeinschaft leben. 
Außereheliche Verwandtschaft ist der ehelichen gleichzustellen. 
(2) Ist der Gemeinschuldner eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, so gelten die 
Gesellschafter und frühere Gesellschafter, die im letzten Jahre vor der Konkurseröffnung 
aus der Gesellschaft ausgeschieden sind, als nahe Angehörige der Gesellschaft. Das 
gleiche gilt für die nahen Angehörigen der im ersten Satz bezeichneten Gesellschafter. 
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Wechsel- und Scheckzahlungen 
§ 33. (1) Wechselzahlungen des Gemeinschuldners können auf Grund der §§ 30 Z. 2 und 3 

und 31 Absatz 1 nicht zurückgefordert werden, wenn nach Wechselrecht der Empfänger 
bei Verlust des Wechselanspruches gegen andere Wechselschuldner zur Annahme der 
Zahlung verpflichtet war. 
(2) Doch kann der Anfechtungsberechtigte die Erstattung der gezahlten Wechselsumme 
vom letzten Rückgriffsverpflichteten oder, wenn dieser den Wechsel für Rechnung eines 
Dritten begeben hatte, von dem Dritten verlangen, wenn dem letzten Rückgriffs 
verpflichteten oder dem Dritten zur Zeit, als er den 
Wechsel begab oder begeben ließ, die Begünstigungsabsicht, die Zahlungsunfähigkeit 
oder der Eröffnungsantrag bekannt war oder bekannt sein musste. 
(3) Die vorstehenden Bestimmungen sind auf Scheckzahlungen sinngemäß 
anzuwenden. 
 

Einzelverkäufe 
§ 34. Leistungen auf Grund von Einzelverkäufen beweglicher Sachen im gewerbemäßigen 

Betriebe des Gemeinschuldners können nur unter den Voraussetzungen des § 28 Z. 1 
bis 3 angefochten werden. 

 
Exekution und Anfechtung 

§ 35. Die Anfechtung wird dadurch nicht ausgeschlossen, dass für die anzufechtende 
Handlung ein Exekutionstitel erworben oder dass sie durch Exekution bewirkt worden 
ist. Wird die Rechtshandlung für unwirksam erklärt, so erlischt den Konkursgläubigern 
gegenüber auch die Wirksamkeit des Exekutionstitels. 

 
_________________ 
 


